
 

 

 

  

MANDANTEN- 

INFORMATIONSBRIEF 
zum 01. November 2025 

 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

 

mit dem vorliegenden Mandanten-Informationsbrief möchten wir Sie wieder über verschiedene 

interessante und aktuelle Themen aus dem Bereich des Steuerrechts informieren.  

Wir stellen Ihnen hier einen Querschnitt interessanter Gesetzesvorhaben, Veröffentlichungen der 

Finanzverwaltung und Rechtsprechung des obersten Finanzgerichts – BFH – vor.  

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre! 

 

Der nächste Mandanten-Informationsbrief wird am 15. Dezember 2025 erscheinen. 
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1 Aktivrentengesetz  

Ab dem 1. Januar 2026 soll nach dem Beschluss der 

Bundesregierung in Deutschland eine neue 

steuerliche Begünstigung für weiterarbeitende 

Personen im Rentenalter eingeführt werden: die 

sogenannte „Aktivrente“. 

Hierbei handelt es sich um eine Steuerfreistellung 

für laufenden Arbeitslohn bis zu einer Höhe von 

2.000 € pro Monat bzw. 24.000 € pro Jahr, soweit 

dieser nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze 

zufließt. Personen, die eine abschlagsbehaftete 

Altersrente vor der Regelaltersgrenze beziehen (z. B. 

„Rente mit 63“), profitieren somit erst ab dem 

Monat, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird. 

Beachten Sie: Nachlaufende Zahlungen für 

Zeiträume vor Erreichen der Regelaltersgrenze (z. B. 

Abfindungen) und andere Einnahmen aus 

nichtselbständiger Arbeit (z. B. Zuwendungen bei 

Betriebsveranstaltungen, Beiträge zu einer 

betrieblichen Altersversorgung etc.) sollen nicht 

begünstigt sein. 

Weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

der Aktivrente soll sein, dass Arbeitgeberbeiträge 

zur gesetzlichen Rentenversicherung für die 

betreffenden Einnahmen geschuldet sind. Daher 

sind bspw. geringfügig Beschäftigte i. S. d. § 8 SGB IV 

(sog. Minijobber), aber auch beherrschende 

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht 

begünstigt. Die Steuerfreiheit gilt auch nicht für 

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Honoraren, 

Land- und Forstwirtschaft, beamteten 

Dienstverhältnissen oder Betriebsrenten. 

Der Aktivrentner muss einem Arbeitgeber 

bestätigen, dass die Steuerbefreiung der 

„Aktivrente“ nicht bereits in einem anderen 

Dienstverhältnis berücksichtigt wird. Diese 

Bestätigung muss der Arbeitgeber im Lohnkonto 

aufbewahren. Damit soll verhindert werden, dass 

die steuerfreien Einnahmen von monatlich bis zu 

2.000 € aus der Weiterbeschäftigung als 

sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer parallel 

bei mehreren Arbeitgebern bezogen werden. 

Beachten Sie: Die sozialversicherungsrechtliche 

Behandlung von Arbeitnehmern, die nach Erreichen 

der Regelaltersgrenze und Bezug der Altersrente 

weiter beschäftigt sind, bleibt laut dem vorliegenden 

Entwurf grds. unverändert. D.h. der Arbeitgeber hat 

zum einen den Arbeitgeberanteil zur Kranken- und 

Pflegeversicherung zu tragen und zum anderen die 

Beiträge in die Rentenversicherung, obwohl es sich 

bei dem Beschäftigten im Rahmen der Aktivrente 

um einen Rentner handelt. Damit werden deutlich 

weniger als 2.000 € monatlich auf dem Konto des 

Aktivrentners landen. 

Mehrere Detailfragen, z.B. wie Werbungskosten zu 

berücksichtigen sind, sofern der Aktivrentner 

monatlich über den steuerfreien Betrag von 2.000 € 

Arbeitseinkünfte erzielt, sind noch ungeklärt. Wir 

werden Sie in der weiteren Entwicklung des 

Gesetzgebungsverfahrens auf dem Laufenden 

halten. 

2 Steueränderungsgesetz  

Der Bundestag hat am 08.10.2025 ein 

Steueränderungsgesetz 2025 beschlossen. 

Im Wesentlichen sind folgende Maßnahmen 

geplant: 

• Anhebung der Entfernungspauschale für 

Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte sowie Entfristung der 

Mobilitätsprämie  

Die Entfernungspauschale soll auf 38 Cent 

nunmehr ab dem ersten 

Entfernungskilometer für alle 

Steuerpflichtigen gewährt werden. 

Daneben soll die sogenannte 

Mobilitätsprämie für Steuerpflichtige mit 

geringeren Einkünften auch über die noch 

aktuell vorgesehene Befristung bis Ende 

des Jahres 2026 verlängert werden. Beide 
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Änderungen sollen am 01.01.2026 in Kraft 

treten; 

• Reduzierung der Umsatzsteuer für 

Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen: 

Zur wirtschaftlichen Unterstützung der 

Gastronomiebranche soll der 

Umsatzsteuersatz auch für sog. 

Restaurationsleistungen – also dem 

Verzehr in der Gaststätte oder ähnlichen 

Einrichtungen – dauerhaft auf den 

ermäßigten Satz von 7 % abgesenkt 

werden. Damit entfällt ab dem Jahr 2026 

eine Differenzierung zwischen gelieferten 

oder mitgenommenen Speisen und 

Verzehrleistungen vor Ort, welche bereits 

aktuell dem ermäßigten Steuersatz 

unterliegen. Durch die dauerhafte 

Steuersatzsenkung für Speisen in der 

Gastronomie entfallen zudem 

Abgrenzungsschwierigkeiten (z.B. bei 

Cateringleistungen, bei Kita- und 

Schulessen oder bei der 

Krankenhausverpflegung), die in der 

Vergangenheit daraus resultierten, dass 

Lieferungen von Lebensmitteln mit 

wesentlichen Dienstleistungselementen 

dem regulären Umsatzsteuersatz, ohne 

wesentliche Dienstleistungselemente 

jedoch dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 

unterlagen.  

Zu beachten ist, dass die Absenkung des 

Steuersatzes nur für die Abgabe von 

Speisen, nicht jedoch auf Getränke gilt. D. 

h. bei der Bewirtung mit Getränken bleibt 

es insoweit bei der Besteuerung mit dem 

Regelsatz von derzeit 19 %. Die Regelung 

soll am 01.01.2026 in Kraft treten. 

• Der Gesetzentwurf sieht umfassende 

Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht 

vor. Hervorzuheben sind hierbei 

o die Anhebung der Freigrenze für 

den steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

auf 50.000 €; 

o Anhebung der Übungsleiter- und 

Ehrenamtspauschale auf 3.300 € 

bzw. 960 € ab 01.01.2026 sowie 

o die Anhebung der Freigrenze bei 

der Pflicht zur zeitnahen 

Mittelverwendung auf 100.000 €. 

Der Gesetzentwurf enthält weitere Regelungen u.a.  

• Zur digitalen Bekanntgabe von 

Steuerbescheiden; 

• Anpassungen der EU-Beihilfenrechtlichen 

De-Minimis-VO; 

• Sonderregelungen zur Zollabwicklung. 

In einer ersten Stellungnahme hat der Bundesrat 

weitergehende Entlastungen für Länder und 

Kommunen gefordert. Hier bleibt das weitere 

Gesetzgebungsverfahren abzuwarten, über welches 

wir Sie gerne in unserem Mandanteninfobrief zum 

Jahresende auf dem Laufenden halten. 

3 Weitere Informationen 

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind 

nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst 

worden. Es handelt sich nicht um abschließende 

Informationen und ersetzt keine Beratung. Eine 

Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs 

kann daher nicht übernommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen 

Themen. 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 

Besprechungstermin. Wir analysieren individuell 

Ihre persönliche Situation, zeigen Ihnen Vor- und 

Nachteile auf und geben Ihnen 

Gestaltungsempfehlungen. 

 


